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Christoph Luisser 
Landesrat 
    
                  

Herrn 

Präsidenten des NÖ Landtages 

Mag. Karl Wilfing 

 

St. Pölten, 13.03.2025 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die im Rahmen der Anfrage der Abgeordneten Mag. Indra Collini betreffend 

„Bürokratieversagen beim CoronaFonds“, eingebracht am 30. Jänner 2025, Ltg.-

626/XX-2025, an mich gerichteten Fragen beantworte ich soweit diese in meine 

Zuständigkeit fallen und vom Anfragerecht umfasst sind, wie folgt: 

Bis zum Stichtag 11. März 2025 wurden insgesamt 243 Anträge von Vereinen auf 

Förderung aus Mitteln des NÖ COVID-Hilfsfonds für Corona-Folgen eingereicht. 

Davon erhielten 103 Vereine eine grundsätzliche Förderzusage, 73 Anträge 

wurden wegen Nichterfüllung der Fördervoraussetzungen abgelehnt und bei 161 

Anträgen ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen.   

Interessierte Vereine hatten die Möglichkeit, sich im Falle von offenen Fragen an 

die dafür eingerichtete Telefonhotline zu wenden.   

Sämtliche relevanten Informationen zu den Fördervoraussetzungen und zur 

Antragstellung sind auf der Website der Landesregierung abrufbar. Anfragen 

wurden auf Basis der dort veröffentlichten Informationen beantwortet. 

Zur Bearbeitungsdauer kann ich aufgrund der mir vorliegenden Informationen 

mitteilen, dass zwischen Antragstellung und der Entscheidung durch die 

förderabwickelnde Stelle auch mehrere Monate vergehen können, bedingt meist 

durch erforderliche Ergänzungen des Förderantrages.  
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Die Auszahlung bewilligter Fördermittel erfolgt erst nach Durchführung des 

geförderten Projekts, sowie nach Vorlage und Prüfung der erforderlichen 

Abschlussdokumentation samt Nachweisen. 

Der NÖ COVID-Hilfsfonds für Corona-Folgen wird aktuell von vier Vollzeitkräften 

betreut.  

Bis zum 11. März 2025 wurde eine Gesamtsumme von 4.135.896,15 Euro 

ausgezahlt.  

Derzeit werden 788 Förderansuchen aus verschiedenen Kategorien geprüft. 

Insgesamt wurden 1.646 Anträge entweder aufgrund nicht erfüllter Förderkriterien 

abgelehnt oder vom Antragsteller selbst zurückgezogen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Christoph Luisser e. h. 

Landesrat 


